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2 5.Bei bla.tt 23~ Juni 1954 

219/J 
• I 

der Abgo Dr. P f e i f e r~ H art 1 e b~ R erz e 1 e upd Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen? 

betreffend die Abänderung dee. RUl1.dschreibens CJ.~s Bundesministeriums für 
( 

Finanzen vom 27.;,,1947, be'treffend Unterhaltsbei"t.rag für belastete 

Nationalsozialistenö • 
"'"'~o""o"Q-O-

:&'Ur belastete Persqnen hat bekanntlich § 18 lit" b Verbotsgesetz 1947 
die Sühnefolge des Amts- und Pensionsverlustes festgesetzt .. In Fällen, 

äußerster Not könüen Unterhaltsbeiträge unter si~~gemäßer Anwendung der 

Bestimmungen des, § 98 des Gesetzes' vom 25oL,1914, ROB1. Nr. 15 (Di'enst­

pragmatik); von der Dj.enstbehörde zuerkannt werden" In dem hiezu, argen·· 

Benen Rundsohreiben des Bundesmin:tstel'iums für Finanzen vom 27.;.1947 9 

Zl. 14.671 - 23/1947, das die Gewährung, des UJ'J.terh~ltsbeitrages a'n be­

lastete Personen generell regelt, aber a1.l.ffallenderweise im A,mtsblatt 

der ös'terreiohischen Finanzverwaltungs: Sonderausgabe 111, nioht veröffent­

licht wurde, wird bestimmt, daß d~r Unterhaltbeitrag dem Entlassenen oder 

seiner Ehefrau bewilligt werden kann und 80 S monatlich nicht übersteigen 

darf. 

Dieses Rundschreiben wurde bisher weder aufgehoben noch abg~änd.ertl 

und die Ministerien und Landesbehörden e,rachten sich an diese im 'G~setz 

nicht begründete und durch (He Geldentwertung längst 'überholte HQchst-
, . 

grenze bei der Gewährung eines Unterhaltsbeitrages noch immer gebundenG 

Gesuche um eine zeitgemäße Erhöhung desUnterhaJ.tsbeitrages werden unter 

BerQfung aUf dieses,Rundschre~ben abgewiesen, obwohl nach dem sinngemäß 

anzuwendenden §98 Dienstpragmatik einem von der unmenschlichen Sühne.. 

fOlge Betroffenen ein fortlaufender Untarhaltsbeitrag im Höohstausmaß der 

Hälfte des Betrages zugesprochen werden kann? der ihm b~i Versetzung in 

den Ruhestand als normalmäßiger Ruhegenuß zugekommen wäre" E's i~t nicht 

einzusehen, warum belasteten Personen d,er Unterhaltsbei trag nicht in die-
( 

sem gesetzliohen Höchstausmaß gewähr·t werden soll, d:i,es umsomehr, als 

seit der 11. Strafgesetznovelle 1952, BGB1~ Nr~ 160, selbst einem wegen 

eines gemeinen Verbr.echens Verurteilten, also Zt> B. auch einem Raubmörder; 

die halbe Pens ion gewahrt bleibt (§ 26 11 t 0) g Strafgesetz )e. Denn es ist 
eJ.ne 

zu bedenken, daß die el'Vi"ähnte Süh:nefolge nichts anderes als/politisohe 

Maßregelung darstellt b 
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»~e gefertigten .Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes. 

m~D1'ter fUr Finanzen die 

A n f l" e. g es 

l.t der Herr :Bundesminister 'bereU. das erwähnte Rundschreiben 

vom 27.'.1947, betreffend'O'nterhaltsbeitr-ä.ge für Belastete dahin .ab­

z~ändern, daß der H60hstbetrag von 80 8 gestriohen und duroh die Hälfte 

4er gebührenden Pension ersetzt wird? 

.. 
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